
Kraft 2 SEPA - Kombi-Lastschriftmandat mit Vollmacht

Zulassung eines Fahrzeugs durch Bevollmächtigte 
– Vollmacht, Einverständnis, Lastschriftmandat – 

1.  Vollmacht (Erläuterungen sind auf Seite 3 abgedruckt) 

Hiermit bevollmächtige/n ich / wir (Fahrzeughalter / Fahrzeughalterin) 
Name, Vorname

Anschrift

Herrn / Frau / Firma (Bevollmächtigte/r) 
Name, Vorname

Anschrift

das nachstehende Fahrzeug auf meinen / unseren Namen zuzulassen und die Fahrzeugpapiere in 
Empfang zu nehmen. 

Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein. 

Fahrzeug-Ident.-Nr. oder - soweit bekannt - Fahrzeugkennzeichen: 

2.  Einverständniserklärung

Ich erkläre mein Einverständnis, dass der / dem Bevollmächtigten meine kraftfahrzeugsteuerlichen 
Verhältnisse sowie Rückstandsverhältnisse zu fälligen Gebühren und Auslagen aus vorangegange-
nen Zulassungsvorgängen und damit zusammenhängenden Verwaltungs- und Vollstreckungsver-
fahren bei dem / der für die Zulassung zuständigen Landkreis / kreisfreien Stadt bekannt gegeben 
werden dürfen. 

3.  Mandatserteilung zum Lastschriftverfahren

siehe Rückseite 

4.  Anlagen:

Personalausweis oder Reisepass mit aktueller Meldebestätigung 
des Vollmachtgebers und des Bevollmächtigten 

Ort, Datum Unterschrift des Fahrzeughalters / der Fahrzeughalterin



Kraft 2 SEPA - Kombi-Lastschriftmandat mit Vollmacht

Einzugsermächtigung 

S07

Vorname und Nachname

Straße und Hausnummer

Postleitzahl Ort

Land

 D  E
IBAN (International Bank Account Number)

S06

BIC (Business Identifier Code) Name der Bank

Tag Monat Jahr

Ort der Unterschrift Datum der Unterschrift Unterschrift Zahler/in

Vorname und Nachname

Tag Monat Jahr

S26

Amtliches Kennzeichen Datum der Zulassung

Zahlungsempfänger

Unterschrift der Halterin/ des Halters

An das Finanzamt:

S05
Kontoverbindung
Zahler/in

SEPA-Lastschriftmandat 

Ich ermächtige die unten genannten Zahlungsempfänger bis auf Widerruf, die von mir zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.

Ich werde die/den o.g. Girokontoinhaber/in nach Eingang des Steuerbescheides über die für den Einzug mitgeteilten 
Informationen in Kenntnis setzen. 

Ich erkläre mich einverstanden, dass die o.g. Bankverbindung auch im Falle einer Steuererstattung verwendet werden 
kann. (Hinweis: Sofern Sie mit der vorstehenden Erklärung zur Steuererstattung nicht einverstanden sind, wenden Sie 
sich bitte nach Erteilung des Steuerbescheids an Ihr zuständiges Hauptzollamt/Finanzamt.)

S13

Name der Halterin /
des Halters

Zulassungsdaten

S24

S25

S04

Ich ermächtige die unten genannten Zahlungsempfänger, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von den unten 
genannten Zahlungsempfängern auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Ich bin damit einverstanden, dass zur Erleichterung des Zahlungsverkehrs, die grundsätzlich 14-tägige Frist für die Information vor Einzug 
einer fälligen Zahlung auf einen Tag vor Belastung verkürzt wird.

Zudem gelten folgende Regelungen:
Die Vorabinformation über den Einzug einer fälligen Zahlung erfolgt durch den an die/den Steuerpflichtige/n gerichteten Steuerbescheid. Hierbei werden Zahlungsbetrag, Zeitpunkt 
der Fälligkeit der Zahlung sowie die u.g. Gläubiger-Identifikationsnummern mitgeteilt. Die Mandatsreferenznummer wird im Steuerbescheid oder in einem gesonderten Schreiben 
mitgeteilt. 
In dem Falle, dass die/der Girokontoinhaber/in nicht identisch mit der/dem Halter/in ist, obliegt es der/dem Steuerpflichtigen die/den Girokontoinhaber/in über die mitgeteilte
Information in Kenntnis zu setzen.

Zahlungsempfänger S07

Zahler/in S01

S02

S03

 Gläubiger-Identifikationsnummer: 
 DE09ZZZ00000000001Bundeskasse 

(Bis längstens zum 30. Juni 2014 werden die Landesfinanzbehörden bei der Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer 
gem. § 18a Abs. 1 Finanzverwaltungsgesetz als Bundesfinanzbehörden tätig.)

(gilt nur für das Land Sachsen-Anhalt)

Befristet bis zum Ablauf des 30. Juni 2014

Finanzamt 
 Gläubiger-Identifikationsnummer: 
 DE77ZZZ00000032824

Hinweis: 
Das SEPA-Lastschriftmandat ist grundsätzlich bei der Zulassungsbehörde vorzulegen. 
Das Anschriftenfeld ist daher in der Regel nicht auszufüllen! 
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Kombimandat zum Einzug der Kraftfahrzeugsteuer im Lastschriftverfahren
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Kraft 2 SEPA - Kombi-Lastschriftmandat mit Vollmacht

Erläuterungen: 

1.  Vollmacht
Sie können sich bei der Zulassung eines Fahrzeugs durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Dazu ist es 
erforderlich, dass Sie die auf Seite 1 abgedruckte Vollmacht vollständig ausfüllen und unterschreiben. 

Hinweise: Bei Firmen bitte Unterschrift durch den zeichnungsberechtigten Vertreter und die Nummer des Han-
delsregistereintrags angeben. Bei Minderjährigen ist die Einverständniserklärung des / der gesetzlichen Vertre-
ter(s) erforderlich.

2.  Einverständniserklärung 
In Sachsen-Anhalt ist für die Zulassung eines Fahrzeugs Voraussetzung, dass der Fahrzeughalter / die Fahr-
zeughalterin keine Kraftfahrzeugsteuerrückstände hat.  
Weiterhin können die Zulassungsbehörden die Zulassung von Fahrzeugen davon abhängig machen, dass der 
Fahrzeughalter / die Fahrzeughalterin rückständige fällige Gebühren und Auslagen aus vorausgegangenen Zu-
lassungsvorgängen und damit zusammenhängenden Verwaltungs- und Vollstreckungsverfahren gezahlt hat.  

Im Fall der Bevollmächtigung setzt die Zulassung eine Einverständniserklärung des Fahrzeughalters / der Fahr-
zeughalterin voraus, nach der die kraftfahrzeugsteuerlichen Verhältnisse sowie die Verhältnisse über Gebühren- 
und Auslagenrückstände und damit zusammenhängenden Verwaltungs- und Vollstreckungsverfahren aus vo-
rausgegangenen Zulassungsvorgängen bei dem / der für die Zulassung zuständigen Landkreis / kreisfreien Stadt 
an denjenigen, der das Fahrzeug zulässt, bekannt gegeben werden dürfen. Im Rahmen der zulassungsrechtli-
chen Befassung wird der Person, die das Fahrzeug zulässt, in der Zulassungsbehörde der Umstand, dass Rück-
stände bestehen, mitgeteilt. 

3.  Lastschriftverfahren
In Sachsen-Anhalt ist weiterhin für die Zulassung eines Fahrzeugs erforderlich, dass der Fahrzeughalter / die 
Fahrzeughalterin ein Mandat zum Lastschrifteinzug der Kraftfahrzeugsteuer von einem auf ihn / sie lautenden 
Konto bei einem Geldinstitut erteilt.  

Die Zulassung durch die Zulassungsbehörde erfolgt erst dann, wenn Sie das (Kombi-)Mandat, welches 
Sie auf Seite 2 finden, vollständig ausgefüllt und unterschrieben haben. 

Bitte beachten Sie folgende Hinweise: 

1. Bitte füllen Sie das SEPA-(Kombi-)Lastschriftmandat sorgfältig aus, unterschreiben Sie dieses und legen Sie diese 
bei der Zulassungsbehörde vor. Sie erhalten vor der erstmaligen Abbuchung einen Steuerbescheid, aus dem sich 
die Höhe und die Fälligkeit der Steuer ergeben. Die Zulassungsbehörde kann Ihnen hierüber keine Auskünfte ertei-
len.  

2. Für bereits zugelassene Fahrzeuge übersenden Sie die Ermächtigung direkt an das zuständige Finanzamt.  

3. Wenn Sie ihr Fahrzeug abmelden oder umschreiben, erlischt automatisch das erteilte Lastschriftmandat. 
Bei (Wieder-)Anmeldung dieses Fahrzeugs müssen Sie deshalb erneut ein Mandat erteilen.  

4. Die Daten zur Bankverbindung werden im automatisierten Verfahren gespeichert und verarbeitet. Die Weitergabe an 
Stellen außerhalb der Finanzverwaltung erfolgt nur an Geldinstitute im Rahmen des Lastschriftverfahrens und bei 
etwaigen Erstattungen.  

5. Einziehungen, die mangels ausreichender Guthaben oder wegen überschrittener Verfügungsrahmen ins Leere ge-
hen, sowie die Löschung von Bankverbindungen verursachen Rücklastschriften. Es wird darauf hingewiesen, 

  dass Ihnen die auf die Rücklastschriften entfallenden Gebühren auferlegt werden können und 

  dass Sie im Falle einer Rücklastschrift bezüglich der nicht beglichenen Steuerschulden mit Vollstreckungsmaß-
nahmen rechnen müssen. 

6. Insbesondere zur Vermeidung von Rücklastschriften und deren Folgen  

  gewährleisten Sie bitte zur Einziehung der Steuerschulden am Fälligkeitstermin eine ausreichende Deckung des 
Kontos und  

  teilen Sie bitte Änderungen Ihrer Bankverbindung umgehend schriftlich dem für die Kraftfahrzeugsteuer Ihres 
Fahrzeugs zuständigen Finanzamt mit.  

7. Das Finanzamt wird bei der Festsetzung und Erhebung der Kraftfahrzeugsteuer als Bundesfinanzbehörde tätig (§ 
18a Abs. 1 Satz 2 Finanzverwaltungsgesetz). 

4.  Anlagen 
Bitte legen Sie Personalausweis oder Reisepass mit aktueller Meldebescheinigung des Vollmachtgebers und des 
Bevollmächtigten bei der Zulassungsstelle vor.
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Zulassung eines Fahrzeugs durch Bevollmächtigte 
– Vollmacht, Einverständnis, Lastschriftmandat – 
1.  Vollmacht 
(Erläuterungen sind auf Seite 3 abgedruckt) 
Hiermit bevollmächtige/n ich / wir (Fahrzeughalter / Fahrzeughalterin) 
Name
, Vorname
Anschrift
Herrn / Frau / Firma (Bevollmächtigte/r) 
Name
, Vorname
Anschrift
das nachstehende Fahrzeug auf meinen / unseren Namen zuzulassen und die Fahrzeugpapiere in 
Empfang zu nehmen. 
Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein. 
Fahrzeug-Ident.-Nr. oder - soweit bekannt - Fahrzeugkennzeichen: 
2.  Einverständniserklärung
Ich erkläre mein Einverständnis, dass der / dem Bevollmächtigten meine kraftfahrzeugsteuerlichen 
Verhältnisse sowie Rückstandsverhältnisse zu fälligen Gebühren und Auslagen aus vorangegange-
nen Zulassungsvorgängen und damit zusammenhängenden Verwaltungs- und Vollstreckungsver-
fahren bei dem / der für die Zulassung zuständigen Landkreis / kreisfreien Stadt bekannt gegeben 
werden dürfen. 
3.  Mandatserteilung zum Lastschriftverfahren
siehe Rückseite 
4.  Anlagen:
Personalausweis oder Reisepass mit aktueller Meldebestätigung 
des Vollmachtgebers 
und
 des Bevollmächtigten 
Ort, Datum 
Unterschrift des Fahrzeughalters / der Fahrzeughalterin
Kraft 2 SEPA 
- Kombi
-Lastschriftm
anda
t mi
t
 Vollmacht
Einzugsermächtigung 
S07
Vorname und Nachname
Straße und Hausnummer
Postleitzahl
Ort
Land
 D  E
IBAN (International Bank Account Number)
S06
BIC (Business Identifier Code)
Name der Bank
Tag
Monat
Jahr
Ort der Unterschrift
Datum der Unterschrift
Unterschrift Zahler/in
Vorname und Nachname
Tag
Monat
Jahr
S26
Amtliches Kennzeichen
Datum der Zulassung
Zahlungsempfänger
Unterschrift der Halterin/ des Halters
An das Finanzamt:
S05
Kontoverbindung
Zahler/in
SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige die unten genannten Zahlungsempfänger bis auf Widerruf, die von mir zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.
Ich werde die/den o.g. Girokontoinhaber/in nach Eingang des Steuerbescheides über die für den Einzug mitgeteilten 
Informationen in Kenntnis setzen. 
Ich erkläre mich einverstanden, dass die o.g. Bankverbindung auch im Falle einer Steuererstattung verwendet werden 
kann. (
Hinweis: 
Sofern Sie mit der vorstehenden Erklärung zur Steuererstattung nicht einverstanden sind, wenden Sie 
sich bitte nach Erteilung des Steuerbescheids an Ihr zuständiges Hauptzollamt/Finanzamt.)
S13
Name der Halterin /
des Halters
Zulassungsdaten
S24
S25
S04
Ich ermächtige die unten genannten Zahlungsempfänger, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von den unten 
genannten Zahlungsempfängern auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis:
 Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Ich bin damit einverstanden, dass zur Erleichterung des Zahlungsverkehrs, die grundsätzlich 14-tägige Frist für die Information vor Einzug 
einer fälligen Zahlung auf einen Tag vor Belastung verkürzt wird.
Zudem gelten folgende Regelungen:
Die Vorabinformation über den Einzug einer fälligen Zahlung erfolgt durch den an die/den Steuerpflichtige/n gerichteten Steuerbescheid. Hierbei werden Zahlungsbetrag, Zeitpunkt 
der Fälligkeit der Zahlung sowie die u.g. Gläubiger-Identifikationsnummern mitgeteilt. Die Mandatsreferenznummer wird im Steuerbescheid oder in einem gesonderten Schreiben 
mitgeteilt. 
In dem Falle, dass die/der Girokontoinhaber/in nicht identisch mit der/dem Halter/in ist, obliegt es der/dem Steuerpflichtigen die/den Girokontoinhaber/in über die mitgeteilte
Information in Kenntnis zu setzen.
Zahlungsempfänger
S07
Zahler/in
S01
S02
S03
 Gläubiger-Identifikationsnummer: 
 DE09ZZZ00000000001
Bundeskasse 
(Bis längstens zum 30. Juni 2014 werden die Landesfinanzbehörden bei der Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer 
gem. § 18a Abs. 1 Finanzverwaltungsgesetz als Bundesfinanzbehörden tätig.)
(gilt nur für das Land Sachsen-Anhalt)
Befristet bis zum Ablauf des 30. Juni 2014
Finanzamt 
 Gläubiger-Identifikationsnummer: 
 DE77ZZZ00000032824
Hinweis:
Das SEPA-Lastschriftmandat ist grundsätzlich bei der Zulassungsbehörde vorzulegen.
Das Anschriftenfeld ist daher in der Regel nicht auszufüllen!
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Kraft 2 SEPA - 
Kombi-Lastschriftmandat mit Vollmacht
Erläuterungen: 
1.  Vollmacht
Sie können sich bei der Zulassung eines Fahrzeugs durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Dazu ist es 
erforderlich, dass Sie die 
auf Seite 1 abgedruckte Vollmacht vollständig ausfüllen und unterschreiben. 
Hinweise: 
Bei Firmen bitte Unterschrift durch den zeichnungsberechtigten Vertreter und die Nummer des Han-
delsregistereintrags angeben. Bei Minderjährigen ist die Einverständniserklärung des / der gesetzlichen Vertre-
ter(s) erforderlich.
2.  Einverständniserklärung 
I
n Sachsen
-
Anhalt ist für die 
Zulassung eines Fahrzeugs Voraussetzung, dass der Fahrzeughalter / die Fah
r-
zeughalterin keine Kraftfahrzeugsteuerrückstände hat.  
Weiterhin können die Zulassungsbehörden die Zulassung von Fahrzeugen davon abhängig machen, dass der 
Fahrzeughalter / die Fahrzeughalterin rückständige fällige Gebühren und Auslagen aus vorausgegangenen Zu-
lassungsvorgängen und damit zusammenhängenden Verwaltungs- und Vollstreckungsverfahren gezahlt hat.  
Im Fall der Bevollmächtigung setzt die Zulassung eine Einverständniserklärung des Fahrzeughalters / der Fahr-
zeughalterin voraus, nach der die kraftfahrzeugsteuerlichen Verhältnisse sowie die Verhältnisse über Gebühren- 
und Auslagenrückstände und damit zusammenhängenden Verwaltungs- und Vollstreckungsverfahren aus vo-
rausgegangenen Zulassungsvorgängen bei dem / der für die Zulassung zuständigen Landkreis / kreisfreien Stadt 
an denjenigen, der das Fahrzeug zulässt, bekannt gegeben werden dürfen. Im Rahmen der zulassungsrechtli-
chen Befassung wird der Person, die das Fahrzeug zulässt, in der Zulassungsbehörde der Umstand, dass Rück-
stände bestehen, mitgeteilt. 
3.  Lastschriftverfahren
In Sachsen
-
Anhalt ist weiterhin für die Zulassung eines Fahrzeugs erforderlich, dass der Fahrzeughalter / die 
Fahrzeughalterin ein Mandat zum Lastschrifteinzug der Kraftfahrzeugsteuer von einem auf ihn / sie lautenden 
Konto bei einem Geldinstitut erteilt.  
Die Zulassung durch die Zulassungsbehörde erfolgt erst dann, wenn Sie das (Kombi-)Mandat, welches 
Sie auf Seite 2 finden, 
vollständig au
s
gefüllt und untersch
rieben haben. 
Bitte beachten Sie folgende Hinweise: 
1. 
Bitte füllen Sie das SEPA-(Kombi-)Lastschriftmandat sorgfältig aus, unterschreiben Sie dieses und legen Sie diese 
bei der Zulassungsbehörde vor. Sie erhalten vor der erstmaligen Abbuchung einen Steuerbescheid, aus dem sich 
die Höhe und die Fälligkeit der Steuer ergeben. Die Zulassungsbehörde kann Ihnen hierüber keine Auskünfte ertei-
len.  
2. 
Für bereits zugelassene Fahrzeuge übersenden Sie die Ermächtigung direkt an das zuständige Finanzamt.  
3. 
Wenn Sie ihr Fahrzeug abmelden oder umschreiben, erlischt automatisch das erteilte Lastschriftmandat. 
Bei (Wieder-)Anmeldung dieses Fahrzeugs müssen Sie deshalb erneut ein Mandat erteilen.  
4. 
Die Daten zur Bankverbindung werden im automatisierten Verfahren gespeichert und verarbeitet. Die Weitergabe an 
Stellen außerhalb der Finanzverwaltung erfolgt nur an Geldinstitute im Rahmen des Lastschriftverfahrens und bei 
etwaigen Erstattungen.  
5. 
Einziehungen, die mangels ausreichender Guthaben oder wegen überschrittener Verfügungsrahmen ins Leere ge-
hen, sowie die Löschung von Bankverbindungen verursachen Rücklastschriften. Es wird darauf hingewiesen, 
−
  dass Ihnen die auf die Rücklastschriften entfallenden Gebühren auferlegt werden können und 
−
  dass Sie im Falle einer Rücklastschrift bezüglich der nicht beglichenen Steuerschulden mit Vollstreckungsmaß-
nahmen rechnen müssen. 
6. 
Insbesondere zur Vermeidung von Rücklastschriften und deren Folgen  
−
  gewährleisten Sie bitte zur Einziehung der Steuerschulden am Fälligkeitstermin eine ausreichende Deckung des 
Kontos und  
−
  teilen Sie bitte Änderungen Ihrer Bankverbindung umgehend schriftlich dem für die Kraftfahrzeugsteuer Ihres 
Fahrzeugs zuständigen Finanzamt mit.  
7. 
Das Finanzamt wird bei der Festsetzung und Erhebung der Kraftfahrzeugsteuer als Bundesfinanzbehörde tätig (§ 
18a Abs. 1 Satz 2 Finanzverwaltungsgesetz). 
4.  Anlagen 
Bitte legen Sie Personalausweis oder Reisepass mit aktueller Meldebescheinigung des Vollmachtgebers 
und
des 
Bevollmächtigten bei der Zulassungsstelle vor.
	Name, Vorname (Fahrzeughalter/Fahrzeughalterin): 
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	Amtliches Kennzeichen: 
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	Ort: 
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